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�� als Einstiegsqualifizierung in Betrieben, finan-
ziert durch die BA; 

�� in berufsbildenden Schulen auf der Grundlage 
der Schulgesetze der Länder (z. B. als Berufsvor-
bereitungsjahr – BVJ)168;

�� als ergänzende Angebote der Jugendhilfe 
(SGB VIII), z. B. in Jugendwerkstätten.

�� Berufsausbildung
Die betriebliche Ausbildung kann durch ausbildungs-
begleitende Hilfen (abH) unterstützt werden. Die-
jenigen, die keinen betrieblichen Ausbildungsplatz 
erhalten haben, können ihre Berufsausbildung oder 
das erste Ausbildungsjahr in einer außerbetrieb-
lichen Einrichtung (BaE) absolvieren. In beiden 
Fällen führen Bildungsträger die Maßnahmen durch, 
die von der BA finanziert werden.

�� Berufliche Nachqualifizierung und  
sonstige Qualifizierung

Qualifizierungsangebote und Nachqualifizierungs-
programme169 wenden sich an junge Erwachsene, 
die über Arbeitserfahrung verfügen, aber noch 
keinen Berufsabschluss erworben haben. Je nach 
gesetzlicher Grundlage können sie in Betrieben, bei 
Bildungsträgern oder Einrichtungen der öffentlichen 
Hand stattfinden.

168 Schulische Angebote der Berufsvorbereitung sind im Kapitel A5.1 aufgeführt.
169 Zur Nachqualifizierung siehe auch Kapitel B3.4.

Darstellung der Maßnahmen

Die folgende Beschreibung baut auf den Darstellungen 
im Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2009 und 
2010 auf170. Relevante Neuerungen, Veränderungen 
und Ergänzungen werden in den Vordergrund gestellt.

Der größte Teil der Regelangebote liegt in der Zustän-
digkeit der Bundesagentur für Arbeit (BA) Y Tabelle 
A6.1-1. Neben den Bildungs-, Förder- und Qualifizie-
rungsangeboten, die im Übergang von der Schule in 
die Arbeitswelt derzeit als Regelangebote durchge-
führt werden, bieten verschiedene Bundesministerien 
Sonder- und Modellprogramme171 an, die für den 
Bereich der Benachteiligtenförderung relevant sind 
Y Tabelle A6.1-2. Diese Sonder- und Modellpro-
gramme sind zeitlich begrenzt; ihre Durchführung ist 
in Programmrichtlinien beschrieben.172 Die einzelnen 
Angebote sind in Handlungsfelder gegliedert; Hinwei-
se auf Akteure, gesetzliche Grundlagen und Verant-
wortungsebenen sind jeweils enthalten.

Das Programm „Perspektive Berufsabschluss“ mit 
den 2 Förderinitiativen „Regionales Übergangs-
management“ und „Abschlussorientierte modulare 
Nachqualifizierung“ wird in den Handlungsfeldern 
Übergang Schule – Beruf und Nachqualifizierung 
dargestellt.

170 Zum Zeitpunkt der Berichterstellung waren Zahlen der BA, die auch die zugelasse-
nen kommunalen Träger einschließen, nicht durchgängig verfügbar. Um Vergleich-
barkeit zu gewährleisten, sind deshalb in diesem Berichtsteil nur Angaben ohne 
zugelassene kommunale Träger (ohne zkT) aufgenommen (sofern nicht anders 
angegeben).

171 Eine ausführliche Übersicht findet sich unter www.good-practice.de / 1060.
php.

172 Die Förderprogramme der Länder sind einzusehen im Webportal LänderAktiv 
(www.laenderaktiv.de).

Tabelle A6.1-1:  Regelangebote der Bundesagentur für Arbeit

Berufsorientierung Berufsvorbereitung Berufsausbildung
Berufliche Nachqualifizierung, 

sonstige Qualifizierung

Erweiterte Berufsorientierung Berufsvorbereitende Bildungsmaß-
nahmen (BvB)

Berufsausbildung in außerbetrieb-
lichen Einrichtungen (BaE)

Qualifizierungszuschuss für jüngere 
Arbeitnehmer

Vertiefte erweiterte Berufsorientierung 
 

Einstiegsqualifizierung (EQ) Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwand-
variante) mit Qualifizierungsanteil

Berufseinstiegsbegleitung Aktivierungshilfen Ausbildungsbonus

Sozialpädagogische Begleitung und organisatorische Unterstützung bei 
betrieblicher Berufsausbildung und Berufsausbildungsvorbereitung

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Förderung der Berufsausbildung, Zusammenstellung des Bundesinstituts für Berufsbildung




